
LANDRATSAMT ASCHAFFENBURG  

 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie in unserem Internetauftritt auf 
datenschutz.lra-ab.de. Alternativ erhalten Sie die Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten bei Ihrem zuständigen Sachbearbeiter 
oder Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin. 

Vollmacht  
 

 
 

Kennzeichen:       
 
  
eVB-Nummer       

 

 
 

 

 

Hinweis:  
Zulassungen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn bestehende Rückstände aus vorangegangenen 
Zulassungsverfahren und Kfz-Steuern sowie den damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Voll-
streckungsverfahren beglichen sind (Fahrzeugzulassungsgebührenentrichtungsgesetz und Kraftfahrzeug-
steuergesetz mit Durchführungsverordnung in der jeweilig geltenden Fassung). 
 
Ich erkläre mein Einverständnis, dass der/dem Bevöllmächtigten meine kraftfahrzeugsteuerlichen und 
kostenrechtlichen Verhältnisse (wie rückständige Kraftfahrzeugsteuer, ruckständige zulassungsrechtliche 
Gebühren, Auslagen- und Säumniszuschläge) bekannt gegeben werden dürfen. 
 

Das ausgefüllte SEPA-Lastschriftmandat habe ich beigefügt. 
 
 

       
Ort, Datum Unterschrift Fahrzeughalter/in 

 

 
 

Außerdem sind vorzulegen: 
Personalausweis oder Reisepass des Vollmachtgebers im Original oder beglaubigte Kopie, nicht älter als ein Jahr, im Original 
Personalausweis oder Reisepass des Vollmachtnehmers im Original 
 
Gewerbeanmeldungen bzw. Auszüge aus dem Handelsregister 

Vollmachtgeber / zukünftiger Halter 

Name, Vorname / Firmenname:  

      

Straße, Haus-Nr. 

      

PLZ, Wohnort 

      

Hiermit erteile ich Frau / Herrn / Firma: 

Name, Vorname / Firma 

      

Straße, Haus-Nr. 

      

PLZ, Wohnort 

      

die Vollmacht, das Fahrzeug auf mich als Fahrzeughalter zuzulassen und die Papiere in Empfang zu nehmen. 

https://www.landkreis-aschaffenburg.de/Service-und-Verwaltung/Verwaltung/Fachbereiche-und-Personen/index.php?object=tx,3984.28944.1

